
Anlage 1

Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Benutzung des 
GeodatenService der Landeshauptstadt München (GeodatenService-Gebührensatzung)

vom 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des 
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264, 
BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2021 (GVBl. S. 638), folgende 
Satzung: 

§ 1

Die Satzung über die Gebühren für die Benutzung des GeodatenService der Landeshauptstadt 
München (GeodatenService-Gebührensatzung) vom 18.12.2000 (MüABl. S. 529), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 15.05.2018 (MüABl. S. 201) wird wie folgt geändert: 

 
1. § 10 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Soweit Leistungen aus mehreren Teilen im Sinne des Gebührenverzeichnisses bestehen, 
wird für die Teile der Leistungen, die vor dem 01.05.2022 erbracht wurden, die Gebühr nach 
dem Gebührenverzeichnis der GeodatenService-Gebührensatzung vom 20.12.2000 (MüABl. 
S. 529) in der Fassung vom 15.05.2018 (MüABl. S. 201) berechnet.“

2. Die Anlage (Gebührenverzeichnis) zur Satzung über die Gebühren für die Benutzung des 
GeodatenService der Landeshauptstadt München, erhält folgende Fassung:


